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Sachverhalt und Antràge 

Der Beschwerdeführer hat gegen die Entscheidung der 

Prufungsabteilung, mit der die Anmeldung Nr. 87 109 568.3 

zuruckgewiesen wurde, die am 12. Juni 1991 eingegangene 

Beschwerde eingelegt und am selben Tag die Beschwerde-

gebuhr entrichtet. Die Beschwerdebegrundung ging am 

20. August 1991 em. 

Die PrUfungsabteilung war zu der Auffassung gelangt, daf 

die Anmeldung im Hinblick auf die Druckschrift EP-A- 

0 138 060 (1) den Erfordernissen des Artikels 52 (1) EPU 

in Verbindung mit Artikel 54 (1) und (2) EPU (Neuheit) 

nicht genuge und dag ein gegenuber (1) abgegrenzter 

Anspruch 1 im Hinblick auf Artikel 56 EPU (erfinderische 

T&tigkeit) nicht gewhrbar w&re. 

Wàhrend einer telefonischen Rucksprache mit dem 

Beschwerdeführer am 3. November 1993 wies die Kaxnmer 

u. a. darauf hin, dag bei der Beurteilung der 

erfinderischen Tatigkeit der beanspruchten Vorrichtung 

auier der Druckschrift (1) die im Recherchenbericht 

genannte Druckschrift DE-A-]. 949 038 (2) in Betracht zu 

ziehen sei. 

Mit Eingaben vom 11. und 15. November 1993 reichte der 

Beschwerdefuhrer neue Antrge und geànderte Unterlagen 

em. 

Der Beschwerdeführer beantragt, die angefochtene 

Entscheidung aufzuheben und ein Patent aufgrund folgender 

Unterlagen zu erteilen: 

Beachr.ibung: 

Seiten 6, 7 und 12 	eingegangen am 11. November 1993 

mit Schreiben vom selben Tag, 
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Seiten 1 bis 5, 	eingegangen am 15. November 1993 

8 bis 11 und 13 	mit Schreiben vom selben Tag, 

Pat entansprilche: 

Nr. 1 bis 12 	 eingegangen am 15. November 1993 

mit Schreiben vom selben Tag, 

Zeicimungen: 

Figuren 1 bis3 	eingegangen am 11. November 1993 

mit Schreiben vom selben Tag. 

Auf Seite 3, Zeile 6 ist das Wort "soil" zu streichen. 

Iv. 	Die geltende Fassung des Anspruchs 1 lautet wie folgt: 

"Vorrichtung zuxn Abtrerinen von Gasbiasen aus Infusions-

flussigkeiten oder Flussigkeiten des menschiichen KOrpers 

mittels mindestens einem flussigkeitsabweisenden 

gasdurchiassigen mikroporosen Entluftungselement mit 

einem Gehãuse (30, 53, 31, 42), weiches eine Ein1a1- 

6f fnung (37., 48) für die zu entgasende Flussigkeit, eine 

Aus1aI6ffnung (36, 49) für die entgaste Flussigkeit in 

Form einer Ausgangskappe (31, 42) und mindestens eine 

Aus1a6ffnung (38, 47) für das Gas aufweist, wobei das 

Entlüftungselement zumindest teilweise in dem Bereich des 

Gehuses angeordnet ist, in dem Gasbiasen auftreten, 

dadurch gekennzeichnet, daZ das Entluftungselement aus 

mindestens einer Entlüftungskapillaren (33, 45) besteht, 

deren Innenhohiraum gegenUber der Flüssigkeit 

abgeschlossen 1st, wobei zumindest ein Ende jeder 

Entlüftungskapillare (33, 45) als AuslaEOffnung (38, 47) 

für das Gas dient und in eine Dichtmasse (51) eingebettet 

1st und jede Aus1af6ffnung (38, 47) für das Gas mit einer 

von der Ausgangskappe (42), der Dichtmasse (51) und dem 

Gehuse (53) gebildeten umlaufenden Nut (50) oder mit 
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einer von der Ausgangskappe (31) und einem in das Gehàuse 

(30) eingesetzten Ring (32) gebildeten umlaufenden Nut 

(39) in Verbindung steht.N 

V. 	Der Beschwerdeführer hat zur Begrundung der Neuheit und 

erfinderischen Tatigkeit vorgetragen, dais das Merkinal des 

Anspruchs 1, dag jede Aus1af6ffnung für das Gas mit einer 

umlaufenden Nut in Verbindung stehe, durch den Stand der 

Technik weder vorweggenorrunen noch nahegelegt werde. 

Dieses Merkmal gewahrleiste selbst dann eine einwandfreie 

EntlUftung, wenn beim bestinunungsgemen Gebrauch der 

Vorrichtung grOiere Teile der Nut durch Haftpflaster 

abgedeckt seien. 

Ent scheidungsgründe 

Die Beschwerde ist zu1ssig. 

Die geltenden Unterlagen genugen der Vorschrift des 

Artikels 123 (2) EPU, wie ein Vergleich mit den 

ursprUnglich eingereichten Ansprüchen 1 bis 3, 5 und 7 

bis 15, den ursprUnglichen Figuren 7 bis 9 und der 

ursprunglichen Beschreibung zeigt. Insbesondere ergeben 

sich die kennzeichnenden Merkrriale des Anspruchs 1 aus den 

ursprunglichen Ansprüchen 1 und 14, der ursprünglichen 

Beschreibung Seite 14, Zeilen 6 bis 14 und Seite 15, 

Zeilen 7 bis 9, sowie den ursprUnglichen Figuren 8 und 9. 

Der Anspruch 1 ist gemag Regel 29 (1) EPU korrekt 

gegenüber dem aus der nchstkormnenden Druckschrift (2) 

bekannten Stand der Technik abgegrenzt. 

Die vorrichtung gemAS Anspruch 1 ist gegenuber den 

Druckschriftefl (1) und (2) sowie den weiteren im 

RechercheflberiCht genannten Schriften neu. Dies ergibt 
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sich bereits daraus, dais keines dieser Dokumente eine 

umlaufende Nut of fenbart, mit der jede Aus1a6ffnung für 

das Gas in Verbindung steht. 

Von den im Verfahren befindlichen und den weiteren im 

Recherchenbericht genannten Druckschriften kommt die 

Entgegenhaltung (2) der Vorrichtung gemag Anspruch 1 der 

vorliegenden Anmeldung am náchsten. Figur 3 dieser 

Entgegenhaltung zeigt eine Vorrichtung zum Abtrennen von 

Gasbiasen aus Infusionsflussigkeiten oder FlQssigkeiten 

des rnenschlichen Korpers, die sãmtliche im Oberbegriff 

des Anspruchs 1 genannten Merkmale aufweist. 

Bei der bekannten Vorrichtung kann das durch das 

hydrophobe gasdurchlässige mikroporOse Entluftungselernent 

aus der Flussigkeit abgetrennte Gas durch in der 

Seitenwand der Ausgangskappe befindliche Lôcher 

entweichen. Da derartige Vorrichtungen in der Regel mit 

Heftpflaster auf dern Arm des Patienten befestigt werden, 

besteht die Gefahr, dais die Aus1af6ffnungen für das Gas 

durch das Heftpf laster abgedeckt werden, und zwar 

insbesondere in dem Bereich, wo das meiste Gas anfãllt. 

Eine wirksame Entluftung der FlQssigkeit wird dadurch 

unterbunden. 

Die der Erfindung objektiv zugrundeliegende technische 

Aufgabe besteht somit darin, eine gattungsgemafe 

Vorrichtungzum Abtrennen von Gasbiasen aus FlUssigkeiten 

zur Verfugung zu stellen, bei der die Wirksarnkeit des 

Entluftungselements auch bei ungQnstiger Anbringung des 

Heftpflasters gewahrleistet ist. 

Diese Aufgabe wird durch die im Kennzeichen des 

Anspruchs 1 genannten Merkmale gelost. 

Die Kammer ist der Auffassung, da1, das erste kenn-

zeichnende Merkinal des Anspruchs 1, dag das Entluftungs- 
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element aus mindestens einer eine AuslaJOffnung für das 

Gas aufweisenden Entlüftungskapillaren besteht, deren 

Innenhohlraum gegenuber der Flussigkeit abgeschlossen 

ist, im Hinblick auf den aus der Druckschrift (1) 

bekannten Stand der Technik keinen Beitrag zur 

erfinderischen Tatigkeit leisten kann. Aus (1), 

insbesorxdere Seite 11, sind namlich Kapillaren bekannt, 

die auf ihrer gesamten Lange aus hydrophobem gasdurch-

lassigem mikroporOsem Material bestehen und Gas aus einem 

gashaltige FlUssigkeit enthaltenden Filterinodul nach 

aufen befOrdern. Die verwendung derartiger Kapillaren in 

der aus (2) bekannten gattungsgernãien Vorrichtung zuxn 

Abtrennen von Gasbiasen aus Flussigkeiten sieht die 

Kainmer als naheliegend an. Man kann dasselbe Ziel, d. h. 

die Gas/Flussigkeits-Trennuflg, mit denselben Mittein ohne 

weiteres erreichen. 

7. 	Dagegen ergibt sich nach Meinung der Karnmer das weitere 

kennzeichnende Merkrnal, dais jede Gas-Aus1af6ffnung der 

Entluftungskapillarefl mit einer in bestirnrnter Weise 

ausgebildeten umlaufenden Nut in Verbindung steht, für 

den Facbmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand 

der Technik. 

Weder die Entgegenhaltungen (1) und (2) rioch die weiteren 

im RechercheflberiCht genannten Druckschriften of fenbaren 

eine derartige umlaufende Nut oder geben eine Anregung 

diesbezUglich. Sie kOnnen es deshaib auch nicht 

nahegelegt haben, s.mtliche Gas-Aus1ai6ffnungen in diese 

Nut münden zu lassen und auf diese Weise das aus den 

Ausla16ffnungefl austretende Gas in einem speziellen Raum 

zusaxnmenzufaSSefl, bevor es nach auien entweicht oder 

abgesaugt wird, d. h. die Vorrichtung endgultig verlãEt. 

Durch diese konstruktive Mafnahme wird erreicht, dais 

selbst dann, wenn grOfere Teile der umlaufenden Nut durch 

HeftpflaSter abgedeckt sirid, dennoch keine Auslai- 

Of fnungen blockiert werderi und die EntlUftung gewahr- 
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leistet ist. Denn beim Positionieren der arimeldungs-

gemafen Vorrichtung mit Heftpfiaster ist auch dann, wenn 

das Heftpflaster im Bereich der Nut angeordnet ist, 

zurnindest ein Tell der mit alien GasauslafOffnungen in 

Verbindung stehenden Nut, nãinlich im Bereich zwischen der 

Vorrichtungund dem Patientenarm, vom Heftpflaster nicht 

überklebt, so dag eine wirksame EntlUftung der 

Fiüssigkeit erzielt wird. 

Bei der aus der Entgegenhaltung (2) bekannten Vorrichtung 

und den anderen bekannten derartigen Vorrichtungen sind 

dagegen die Auslaoffnungen für das Gas nicht durch eine 

Nut miteinander verbunden, so dag die durch Heftpflaster 

abgedeckten oder durch andere Umstnde einzeln 

blockierten Ausia16ffnungen für die Entluftungsfunktion 

nicht zur Verfügung stehen, das Entluftungselement an 

dieser SteIle  also unwirksarn ist. Das bedeutet aber, dais, 

da sich die abzufUhrenden Gasbiasen im oberen Bereich der 

Vorrichtung ansainmeln und dort die Gefahr der Abdeckung 

durch Heftpflaster am groIten 1st, eine wirksaxne 

Entlüftung der FlUssigkeit unterbunden sein kann. Im 

Bereich der Medizin ist es jedoch besonders wichtig, 

Risikoquellen zu vermneiden oder zu eliminieren. Die 

beanspruchte LOsung der Aufgabe stelit einen Beitrag in 

einer unerwarteten Weise in dieser Richtung dar. 

Nachdem die anme1dungsgeme LOsung auch nicht im Bereich 

des ailgemneinen Fachwissens des Fachmanns liegt, beruht 

somit die Vorrichtung gem&g Anspruch 1 auf einer 

erfinderischen Ttigkeit. 

8. 	Die in den Ansprüchen 1 bis 12 beanspruchte Erfindung 

erfüilt daher die Voraussetzungen der Patentierbarkeit 

gem&Z Artikel 52 (1) EPU. 
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EntscheiduflgSfOrmel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der 

Anordnung zurückverwiesen, ein Patent mit den unter 

Ziffer III genannten Unterlagen zu erteilen. 

Der Geschaftsstellenbeamte: 	 Der Vorsitzende: 

7C1 

S. Fabiani G. Srabo 

l;hI 

MI. 


